
5200 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 23. Mai 1996 betreffend Fünfter 
Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zum 
Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur 
Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen vom 23. Juni 1960 

Wegen der in den letzten Jahren eingetretenen Geldwertminderung 
wurde vom Heiligen Stuhl im Hinblick auf die bisherige 
vereinbarungskonforme Praxis das Verlangen gestellt, den in Artikel II 
Abs. 1 lit. a des Kirchlichen Vermögensvertrages vom 23. Juni 1960, BGB1. 
Nr. 195/1960, genannten Fixbetrag neuerlich zu erhöhen. 

Unter sinngemäßer Heranziehung der ersten vier Zusatzverträge (BGB1. 
Nr. 107/1970, Nr. 220/1976, Nr. 49/1982 und Nr. 86/1990) wurde der 
zuletzt vereinbarte Fixbetrag von 158 Millionen Schilling jährlich auf 
192 Millionen Schilling im vorliegenden Fünften Zusatzvertrag erhöht. 

Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd und 
gesetzesergänzend, enthält aber keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B
VG ist nicht erforderlich, da keine Angelegenheiten, die den 
selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Außen pol it ische Ausschuß stellt nach Beratung der Vorl age am 
24. Juni 1996 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Gottfried Jaud 
Berichterstatter 

Wien, 1996 06 24 

Dr.h.c. Manfred Mautner Markhof 
Vorsitzender 
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